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UMSETZUNG DURCH DIE BEHÖRDEN

Wege zum Schutz
Kantone und Gemeinden können historische Gärten und Anlagen  

mithilfe der ICOMOS-Liste durch Schutzbestimmungen langfristig sichern.  
Wie das geschehen kann, zeigt ein Pilotprojekt in Aarau.

Text: Nina Mekacher

er zunehmende Siedlungsdruck macht 
es notwendig, die historischen Zeugen 
der Schweizer Gartenkultur langfristig 
zu sichern. In verschiedenen Kantonen 
dient die ICOMOS-Gartenliste bereits 
als Arbeitsgrundlage für die Nutzungs-

planung und die Erstellung von Denkmalinventaren. 
Doch das ehrgeizigste und zugleich wichtigste Ziel – 
die rechtliche Sicherung schützenswerter historischer 
Gärten und Anlagen – haben bis heute nur wenige 
Kantone erreicht. Die in privater Initiative erstellte 
ICOMOS-Liste ist nicht rechtsverbindlich und bildet 
lediglich eine Grundlage für weitergehende, vertiefen-
de Inventare und Schutzmassnahmen. Daher lanciert 

D
das Bundesamt für Kultur in den Jahren 2014  bis 2016 
Pilotprojekte in Gemeinden, die ihre historischen 
Objekte sichern wollen. 

Das erste derartige Projekt läuft seit Dezember 
2014 in der Stadt Aarau. Bereits seit 2012 und voraus-
sichtlich noch bis 2017 revidiert die Gemeinde ihre all-
gemeine Nutzungsplanung. In einem ersten Schritt hat 
sie die Strategie in einem Raumentwicklungsleitbild 
festgelegt. Es sieht unter anderem vor, charakteristische 
Quartierstrukturen zu stärken, wertvolle Bausubstanz 
und prägnante Landschaftselemente zu erhalten; aus
serdem sollen Frei- und Strassenräume aufgewertet 
werden. In einem zweiten Schritt werden der Zonenplan 
sowie die Bau- und Nutzungsordnung überarbeitet. 

Aktueller Bauzonenplan der Stadt Aarau mit geschützten Einzelobjekten (grün: Hecken, Alleen, Bäume und rot: Kulturobjekte,  
bei denen Gärten Teil der Umgebung von Bauten sind). Die Gemeinde führt zurzeit eine Revision der Nutzungsplanung durch.

P
la

n
: 

K
a

n
to

n
 A

a
rg

a
u


